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Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung der §§ 7h, 10f und § 11a
des Einkommensteuergesetzes

Gemeinsamer Runderlass
des Ministeriums fir Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
und des Ministeriums der Finanzen

Vom 5. September 2019

Die Inanspruchnahme von erhéhten Absetzungen fiir Herstellungskosten oder Anschaffungskos-
ten bei Gebauden in Sanierungsgebieten und stadtebaulichen Entwicklungsbereichen nach § 7h
des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009
(BGBI. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. August 2019 (BGBI. | S.
1122) geandert worden ist, im Folgenden EStG, sowie die Regelung liber den Abzug von Erhal-
tungsaufwand nach § 11a EStG an solchen Gebauden setzen eine Bescheinigung der zustandi-
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gen Gemeindebehodrde voraus. Entsprechendes gilt fir die Steuerbegiinstigung nach § 10f EStG
bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebauden in Sanierungsgebieten und stadtebaulichen
Entwicklungsbereichen.

1

Bescheinigungsverfahren

1.1

Beantragung der Bescheinigung

1.1.1

Die Bescheinigung muss schriftlich von den Eigentiimern beziehungsweise einer oder einem
wirksam Bevollmachtigten beantragt werden, vergleiche Muster 1 - Anlage 1. An eine Vertretung
ist eine Bescheinigung nur zu erteilen, wenn eine wirksame Vertretungsvollmacht vorliegt.

1.1.2

Die Bescheinigung ist objektbezogen zu beantragen. Fir Gebaudeteile, die selbstandige unbe-
wegliche Wirtschaftsguter sind, sowie fiir Eigentumswohnungen und im Teileigentum stehende
Raume sind grundsatzlich jeweils eigenstandige Bescheinigungen auszustellen, vergleiche Mus-
ter 2 - Anlage 2.

1.1.3

In Fallen von Bautrager- oder Erwerbermodellen und Wohn- und Teileigentumsgemeinschaften
kann stattdessen eine Gesamtbescheinigung inklusive der Aufteilung auf die einzelnen Teilob-
jekte ausgestellt werden, soweit die Antragstellerin oder der Antragsteller wirksam von den je-
weiligen Erwerbern bevollmachtigt wurde. Ist eine Gesamtbescheinigung erteilt worden, dirfen
flr diese Erwerber keine Einzelbescheinigungen mehr erteilt werden. Zur erforderlichen objekt-
bezogenen Aufteilung der begunstigten Aufwendungen vergleiche Nummer 5.

1.2

Umfang des Bescheinigungsverfahrens

1.2.1

Das Bescheinigungsverfahren umfasst die Prifung,

a) ob das Gebaude in einem formlich festgelegten Sanierungsgebiet oder stadtebaulichen Ent-
wicklungsbereich belegen ist, vergleiche Nummer 2 und 4,

b) ob Modernisierungs- und InstandsetzungsmaBnahmen im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 1 EStG
oder andere MaBnahmen im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 2 EStG durchgeflihrt worden sind, ver-
gleiche Nummer 3,

c) in welcher Hohe Aufwendungen fur MaBnahmen, die die Voraussetzungen der Nummer 2 er-
fullen, angefallen sind, vergleiche Nummer 5,

d) inwieweit Zuschisse aus 6ffentlichen Mitteln durch eine fiir Sanierungsgebiete oder stadte-
bauliche Entwicklungsbereiche zustandige Behdrde bewilligt worden sind oder nach Ausstellung
der Bescheinigung bewilligt werden, vergleiche Nummer 6.

1.2.2

Die Bescheinigung unterliegt weder in rechtlicher noch in tatsachlicher Hinsicht der Nachprifung
durch das Finanzamt. Es handelt sich hierbei um einen Verwaltungsakt in Form eines Grundla-
genbescheides, an den das Finanzamt im Rahmen des gesetzlich vorgegebenen Umfangs ge-
bunden ist, vergleiche § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBI. | S. 3866; 2003 | S. 61), diezuletzt durch Artikel 10
des Gesetzes vom 11. Juli 2019 (BGBI. | S. 1066) geandert worden ist. Ist jedoch flir das Finanz-
amt offensichtlich, dass die Bescheinigung fir MaBnahmen erteilt worden ist, bei denen die ge-
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setzlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, hat das Finanzamt ein Remonstrationsrecht, das
heiBt, es kann die Gemeindebehérde zur Uberpriifung veranlassen sowie um Riicknahme oder
Anderung der Bescheinigung innerhalb der Jahresfrist gemaB § 48 Absatz 4 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999 (GV. NRW. 1999
S. 602), das zuletzt durch Gesetz vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geandert worden ist, im
Folgenden VwVfG NRW, nach MaBgabe des § 48 Absatz 1 VWVfG NRW bitten. Die Gemeindebe-
horde ist verpflichtet, dem Finanzamt die Riicknahme oder Anderung der Bescheinigung mitzu-
teilen, vergleiche § 4 der Mitteilungsverordnung, im Folgenden MV, vom 7. September 1993
(BGBI. I S. 1554), die zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 2003 (BGBI. | S. 2848) geandert
worden ist.

1.2.3

Die bescheinigten Aufwendungen konnen steuerrechtlich nur berlicksichtigt werden, wenn auch
die weiteren steuerrechtlichen Voraussetzungen, die durch das zustandige Finanzamt gepruft
werden, vorliegen, vergleiche Nummer 7.

1.2.4

Um der Eigentimerin oder dem Eigentimer friihzeitig Klarheit Gber den Inhalt der zu erwarten-
den Bescheinigung zu geben, kann die Gemeindebehdrde bereits im Rahmen des Abschlusses
der Modernisierungs- und Instandsetzungsvereinbarung, beziehungsweise der Anordnung der
MaBnahmen geman § 177 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBI. | S. 3634), im Folgenden BauGB, eine schriftliche Zusicherung nach § 38
VwVTG NRW Uber die zu erwartende Bescheinigung geben. Die dabei zugrunde gelegten Vor-
aussetzungen sind eindeutig darzustellen.

1.2.5

Die schriftliche Zusicherung hat den Hinweis zu enthalten, dass allein die zustandige Finanzbe-
horde prift, ob steuerlich begiinstigte Anschaffungs-, Herstellungs- oder Erhaltungskosten im
Sinne der §§ 7h, 10f und 11a EStG oder hiernach nicht beglinstigte andere Kosten vorliegen.

Die Zusichmng ist keine Bescheinigung im Sinne des § 7h Absatz 2 EStG. Sie ist nicht zur Vorla-
ge geeignet, um die erhdhten Absetzungen in Anspruch zu nehmen.

1.2.6

Eine verbindliche Auskunft Uber die voraussichtliche Bemessungsgrundlage der Steuerverglins-
tigung kann nur das zustandige Finanzamt bei Vorliegen einer schriftlichen Zusicherung der Ge-
meindebehdrde unter den allgemeinen Voraussetzungen flr die Erteilung einer verbindlichen
Auskunft durch das Finanzamt nach § 89 der Abgabenordnung geben. Voraussetzung hierfir ist
eine Zusicherung nach dem als Anlage 3 beigefligten Muster 3.

2

Belegenheit des Gebaudes in einem formlich festgelegten Sanierungsgebiet oder stadtebauli-
chen Entwicklungsbereich

2.1

Das Gebaude muss in einem formlich festgelegten Sanierungsgebiet oder stadtebaulichen Ent-
wicklungsbereich belegen sein, vergleiche auch Nummer 4. Aufwendungen fur MaBnahmen an
Gebauden in anderen Gebieten, zum Beispiel Stadt- und DorferneuerungsmaBnahmen im Rah-
men von Landesprogrammen ohne Anwendung des Besonderen Stadtebaurechts des BauGB
oder MaBnahmen im Sinne der §§ 171a - 171e BauGB, sind nicht begunstigt.

2.2

Sanierungsgebiete werden durch Beschluss der Gemeinde in der Form einer Sanierungssatzung
gemaB § 142 BauGB formlich festgelegt.
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2.3

Stadtebauliche Entwicklungsbereiche kédnnen nach dem 31. Mai 1990 und vor dem 1. Mai 1993
durch gemeindliche Satzung nach §§ 6 und 7 MaBnahmengesetz zum Baugesetzbuch oder nach
dem 30. April 1993 durch gemeindliche Satzung nach § 165 BauGB formlich festgelegt worden
sein.

3

Modernisierungs- und InstandsetzungsmaBnahmen im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 1EStG
oder andere MaBnahmen im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 2 EStG

Die Gemeinde hat zu bescheinigen, dass

a) Modernisierungs- oder InstandsetzungsmaBnahmen im Sinne des § 177 BauGB, vergleiche
Nummer 3.1, oder

b) MaBnahmen, zu deren Durchfiihrung sich die Eigentiimerin oder der Eigentiimer gegeniber
der Gemeinde verpflichtet hat und die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Ver-
wendung eines Gebaudes dienen, das wegen seiner geschichtlichen, kiinstlerischen oder stad-
tebaulichen Bedeutung erhalten bleiben soll, vergleiche Nummer 3.2,

durchgefiihrt worden sind und die MaBnahmen den Zielen und Zwecken der stadtebaulichen Sa-
nierung nach § 136 BauGB oder Entwicklung nach § 165 BauGB entsprechen.

3.1

Modernisierungs- und InstandsetzungsmaBnahmen im Sinne des § 177 BauGB (§ 7h Absatz 1
Satz 1 EStG)

3.1.1

Modernisierungs- und InstandsetzungsmaBnahmen in Sanierungsgebieten oder Entwicklungsbe-
reichen im Sinne des § 177 BauGB sind MaBnahmen, die eine Gemeinde zur Beseitigung von
Missstanden durch ein Modernisierungsgebot und zur Behebung von Mangeln durch ein In-
standsetzungsgebot anordnet, vergleiche auch Nummer 4. Die Beseitigung von Missstanden und
Behebung von Mangeln sind MaBnahmen, die den Zielen und Zwecken der stadtebaulichen Sa-
nierung und Entwicklung dienen.

3.1.2

Bescheinigungsfahig sind auch Modernisierungs- oder InstandsetzungsmaBnahmen im Sinne
des § 177 BauGB, die auf Grund einer vor Beginn der BaumaBnahme abgeschlossenen, schriftlich
festgehaltenen Vereinbarung zwischen der Eigentiimerin oder dem Eigentimer und der Gemein-
de durchgefuhrt worden sind. Bei der Vereinbarung kann sich die Gemeinde der Antragsunterla-
gen zur Genehmigung nach § 144 Absatz 1 BauGB bedienen. Die fehlende Vereinbarung kann
nicht durch die Erteilung einer Baugenehmigung oder den Genehmigungsbescheid nach § 145
BauGB ersetzt werden.

3.11

Modernisierung

3.1.11

Durch Modernisierung zu beseitigende Missstande liegen nach § 177 Absatz 2 BauGB insbeson-
dere vor, wenn das Gebaude nicht den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse entspricht. Die Obergrenze fiir bauliche Anforderungen bilden die Ziele und
Zwecke der Sanierung, vergleiche § 136 in Verbindung mit § 140 Nummer 3 BauGB, oder Ent-
wicklung, vergleiche § 165 Absatz 3 BauGB, die Vorschriften der Landesbauordnung 2018 in der
Fassung vom 21. Juli 2018, geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. Marz 2019 (GV. NRW.
S.193), und andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften Gber die Mindestanforderungen an die
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Bauausfuhrung und die Gebaudeausstattung.

3.1.1.2

Nicht jedes Zuriickbleiben hinter den heutigen Anforderungen begriindet dabei einen Missstand.
3.1.1.3

Den MaBstab fiir den bescheinigungsfahigen erforderlichen Umfang der Modernisierung bilden
die von der Gemeinde der GesamtmaBnahme zugrunde gelegten Ziele und Zwecke der Sanie-
rung oder Entwicklung, zum Beispiel die Sicherung und Starkung der vorhandenen Wohnfunktion
in einem Stadtgebiet durch Erhaltung von preiswertem Wohnraum oder durch notwendige Er-
ganzung vorhandener Wohnungen, soweit dies aus anderen Grinden nicht ausgeschlossen wer-
den muss.

3.1.1.4

Liegt infolge der Modernisierung nach Beendigung der MaBnahmen der Gebrauchswert des Ge-
baudes weit Uber diesen Anforderungen der Sanierung oder Entwicklung, kénnen die MaBnah-
men in der Regel nicht ganzlich, sondern nur insoweit bescheinigt werden, als dass sie der Ver-
pflichtung gegeniiber der Gemeinde entsprechen, zum Beispiel so genannte Luxusmodernisie-
rungen von Wohnungen. Fiir ModernisierungsmaBnahmen, die zu einer unerwiinschten Ande-
rung der bestehenden Sozialstruktur oder Gewerbestruktur flihren, ist die Bescheinigung insge-
samt zu versagen.

3.1.2

Instandsetzung

Durch Instandsetzung zu behebende Mangel im Sinne des § 177 Absatz 3 BauGB liegen vor,
wenn durch nachtragliche Verschlechterung des Gebdudes, zum Beispiel durch Abnutzung, Al-
terung, Witterungseinfllisse oder Einwirkungen Dritter, insbesondere

a) die bestimmungsgemaBe Nutzung des Gebaudes nicht nur unerheblich beeintrachtigt wird,

b) das Gebdude nach seiner duBeren Beschaffenheit das StraBen- oder Ortsbild nicht nur uner-
heblich beeintrachtigt oder

c) das Gebaude erneuerungsbediirftig ist und wegen seiner stadtebaulichen, insbesondere ge-
schichtlichen oder kiinstlerischen Bedeutung erhalten bleiben soll. Dafir ist nicht erforderlich,
dass es sich um ein Baudenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes, im Folgenden DSchG,
vom 11. Marz 1980, das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW.
S. 934) geandert worden ist, handelt.

Bescheinigungsfahig sind nur MaBnahmen, die auf die Wiederherstellung des baulichen Zustan-
des gerichtet sind, der urspriinglich vorhanden war, vergleiche aber Nummer 3.3. Laufende In-
standhaltungsmaBnahmen sind nicht steuerlich beginstigt. 3.2

Andere MaBnahmen an Gebauden, die wegen ihrer geschichtlichen, kiinstlerischen oder
stadtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben sollen (§ 7h Absatz 1 Satz 2 EStG)

3.2.1

Die Gemeinde muss neben der Belegenheit des Gebdudes in einem Sanierungsgebiet oder stad-
tebaulichen Entwicklungsbereich bescheinigen, dass es sich um ein wegen seiner geschichtli-
chen, kinstlerischen oder stadtebaulichen Bedeutung erhaltenswertes Gebaude handelt. Diese
bescheinigungsfahigen Aufwendungen flr Herstellungskosten von MaBnahmen, die der Erhal-
tung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung des Gebaudes dienen, gehen lber die
Aufwendungen nach § 7h Absatz 1 Satz 1 EStG hinaus, vergleiche Nummer 3.1. Das Gebaude
muss kein Baudenkmal im Sinne des DSchG sein. Soweit es sich bei dem Gebaude um ein Bau-
denkmal handelt, ist auf die Moglichkeit der erhohten Absetzung bei Baudenkmalern nach § 7i
EStG hinzuweisen. Im Ubrigen sind in diesen Féllen die Bestimmungen des DSchG zu beachten.
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3.2.2

In Betracht kommen MaBnahmen, die zur sinnvollen Nutzung des erhaltenswerten Gebaudes ob-
jektiv und nicht nur nach den Bedurfnissen der oder des Berechtigten notwendig sind. Zu sol-
chen MaBnahmen zahlen zum Beispiel

a) der Erhalt und die Erneuerung eines Gebaudes oder Gebaudeteiles, das fir die Raumbildung
eines StraBenzuges oder Marktplatzes von besonderer Bedeutung ist,

b) die Umnutzung oder Umgestaltung eines Gebaudes — zum Beispiel im Rahmen einer Konversi-
on — oder Gebaudeteils, zum Beispiel im Erd- oder Dachgeschoss, zum Beispiel wenn das Ge-
baude unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sonst nicht mehr nutzbar ist oder wenn das Ge-
baude nach den Zielen und Zwecken der stadtebaulichen Sanierung nach § 136 in Verbindung
mit § 140 Nummer 3 BauGB oder Entwicklung nach § 165 BauGB eine andere Funktion erhalten
soll,

¢) MaBnahmen zur notwendigen Anpassung an den allgemeinen Wohnungsstandard Gber die
Mindestanforderungen fur Modernisierung im Sinne des § 177 BauGB hinaus, vergleiche Nummer
3.1.1. Dazu gehort jedoch zum Beispiel nicht der Einbau eines offenen Kamins oder eines Kachel-
ofens, wenn bereits eine Heizungsanlage vorhanden ist, oder von Schwimmbecken, Sauna, Bar
oder dhnlichem.

3.2.3

MaBnahmen zur Errichtung neuer Stellplatze oder Garagen innerhalb oder auBerhalb des Gebau-
des kdnnen nur bescheinigt werden, wenn sie zur sinnvollen Nutzung des Gebaudes unerlass-
lich sind.

3.24

Aufwendungen fiir neue Gebaudeteile zur Erweiterung der Nutzflache, zum Beispiel Anbauten
oder Erweiterungen, kdnnen nicht bescheinigt werden. Ausnahmen sind denkbar, wenn die Auf-
wendungen zur sinnvollen Nutzung unerlasslich sind und ohne sie eine Nutzung entsprechend
den Zielen und Zwecken der stadtebaulichen Sanierung gemaB § 136 in Verbindung mit § 140
Nummer 3 BauGB oder Entwicklung gemaB § 165 BauGB objektiv und nicht nur nach den Bedurf-
nissen der Berechtigten ausgeschlossen ist. Entsprechendes gilt fiir Ausbauten, zum Beispiel
des Dachgeschosses zur Erweiterung der Nutzflache.

3.2.5

Ergibt sich nicht schon aus den tatsachlichen Gegebenheiten, zum Beispiel nicht zeitgemaBer
Umfang der Nutzflache oder bauphysikalische Sensibilitat eines Gebaudes, dass die Aufwen-
dungen zur Erweiterung der Wohn- oder Nutzflache beziehungsweise zur sinnvolle Umnutzung
unerlasslich sind, so kann die Erforderlichkeit durch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung nachge-
wiesen werden.

3.2.6

Bei Umnutzungen und Nutzungserweiterungen ist auch der rechtfertigende Ausnahmetatbe-
stand zu bescheinigen und zu begriinden, dass die Aufwendungen zur sinnvollen Nutzung uner-
lasslich sind und ohne sie eine Nutzung entsprechend den Zielen und Zwecken der stadtebauli-
chen Sanierung oder Entwicklung objektiv und nicht nur nach den Bedurfnissen der oder des Be-
rechtigten ausgeschlossen ist.

3.2.7

Entsteht durch die BaumaBnahmen ein steuerrechtlich selbstandiges Wirtschaftsgut, zum Bei-
spiel eine getrennt vom Gebaude errichtete Tiefgarage oder AuBenanlagen, zum Beispiel Stra-
Benzufahrten, Hofbefestigung, Griin- und Gartenanlagen, sind die Aufwendungen grundsatzlich
nicht nach § 7h EStG begunstigt. Die Prufung, ob ein selbstéandiges Wirtschaftsgut entstanden
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ist, obliegt dem Finanzamt, vergleiche Nummer 7.

3.2.8

Die Kosten fir die Installation von Photovoltaikanlagen sind nicht beginstigt.

3.2.9

Bescheinigungsfahig sind nur MaBnahmen, zu deren Durchfiihrung sich die Eigentiimerin oder
der Eigentimer gegenlber der Gemeinde vertraglich verpflichtet hat, zum Zeitpunkt der Ver-
pflichtung vergleiche auch Nummer 4.

3.3

Wiedererrichtung eines Gebaudes

3.3.1

Der Abbau und die anschlieBende Wiedererrichtung des Gebdudes unter weitestgehender Wie-
derverwendung der alten Bauteile (zum Beispiel Teile der Fachwerktragkonstruktion und Dach-
deckung) ist nur dann eine bescheinigungsfahige SanierungsmaBnahme im Sinne des § 177 Bau-
GB in Verbindung mit § 7h Absatz 1 Satz 2 EStG, wenn diese Rekonstruktion aus bautechnischen,
sicherheitstechnischen oder wirtschaftlichen Griinden geboten ist.

3.3.2

Die Kosten der Wiedererrichtung eines Gebaudes nach historischem Vorbild nach dem Abriss
oder des Wiederaufbaus eines zerstorten Gebaudes oder Gebaudeteils, zum Beispiel in einer
Baullicke sind keine bescheinigungsfahigen Aufwendungen nach § 7h EStG.

4

Festlegung des Sanierungsgebiets oder stadtebaulichen Entwicklungsbereichs und Moderni-
sierungs- oder Instandsetzungsverpflichtung vor Beginn der BaumaBnahme

4.1

Vor Beginn der BaumaBnahme muss

a) das Sanierungsgebiet oder der stadtebauliche Entwicklungsbereich férmlich festgelegt sein
und

b) das Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot ausgesprochen oder die Vereinbarung ab-
geschlossen worden sein, vergleiche Nummer 3.1.

Soweit einzelne BaumaBnahmen bereits vor Erflllung dieser Voraussetzungen durchgefuhrt
wurden, kann eine Bescheinigung nicht erteilt werden. Die nachtragliche Festlegung oder Ver-
pflichtung reicht nicht aus.

4.2

Werden das Sanierungsgebiet oder der stadtebauliche Entwicklungsbereich oder die Verpflich-
tung im Verlaufe einer BaumaBnahme festgelegt, kdnnen nur die nach diesem Zeitpunkt durch-
geflhrten MaBnahmen bescheinigt werden.

4.3

Wird die dem Objekt zugrunde liegende Sanierungssatzung wahrend der Durchfiihrung der Bau-
maBnahme oder danach aufgehoben, ist dies fiir die Begiinstigung der bereits entstandenen
oder noch entstehenden Aufwendungen ohne Bedeutung. Ausschlaggebend ist alleine die form-
liche Festlegung als Sanierungsgebiet oder stadtebaulicher Entwicklungsbereich im Zeitpunkt
des Beginns der Instandsetzungs- oder ModernisierungsmaBnahme.

4.4

Die Gemeindebehdrde hat bereits bei Anordnung des Modernisierungs- oder Instandsetzungs-
gebots oder im Rahmen der Vereinbarung, vergleiche Nummer 3.1 hinzuweisen auf

a) die Bedeutung fur die Erteilung einer Bescheinigung und
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b) das eigenstandige Priifungsrecht des Finanzamts, vergleiche Nummer 7.

5

Hohe der zu bescheinigenden Aufwendungen

5.1

Die Gemeinde hat nur tatsachlich angefallene Aufwendungen zu bescheinigen. Dazu gehdort
nicht die eigene Arbeitsleistung der Eigentiimerin oder des Eigentliimers oder die Arbeitsleistung
unentgeltlich Beschaftigter. Zu den bescheinigungsfahigen Aufwendungen gehdren aber die auf
beginstigte MaBnahmen entfallenden Lohn- und Gehaltskosten fir eigene Arbeitnehmerinnen
oder Arbeitnehmer, Material und Betriebskosten sowie Aufwendungen fir Arbeitsgerate. Geneh-
migungs- und Prifungsgebiihren gehdren zu den Kosten der genehmigten oder gepriiften Bau-
maBnahme. Skonti, anteilige Beitrage zur Bauwesenversicherung oder sonstige Abziige mindern
die zu bericksichtigenden Kosten. Die Prifung schlieBt keine Preis- oder Angebotskontrolle ein.
5.2

Gemeinkosten, Funktionstragergebiihren, Gewinnaufschlage, Grunderwerbsteuer und weite-
re Nebenkosten

5.21

Zu den beglinstigten Aufwendungen gehoren grundsatzlich auch die Gemeinkosten.

5.2.2

Werden bei in Eigenleistung durchgefiihrten MaBnahmen Nebenkosten wie zum Beispiel Auf-
wendungen flir angeschaffte Werkzeuge oder Maschinen, Fahrtkosten und ahnliches geltend
gemacht, hat die Bescheinigungsbehdrde deren Erforderlichkeit dem Grunde nach zu bestatigen,
jedoch nicht zu bescheinigen. Dem Finanzamt bleibt die Priifung der Hohe der steuerbeglinstig-
ten Kosten vorbehalten. In diesen Fallen ist in der Spalte ,Prifvermerk” der Rechnungsaufstel-
lung, vergleiche Muster 1 - Anlage 1, Anlage zu Nummer 4, ein entsprechender Hinweis aufzu-
nehmen.

5.2.3

In die Bescheinigung ist in diesem Fall folgender Zusatz aufzunehmen:

.Der Bauherr hat MaBnahmen in Eigenleistung durchgefiihrt. In diesem Zusammenhang wurden
Uber die bescheinigte Summe hinaus Nebenkosten beantragt, vergleiche Rechnungsaufstellung.
Die Priifung und Zurechnung dieser Kosten zu den geman §§ 7i, 10f und 11b Einkommensteuer-
gesetz beglnstigten Aufwendungen obliegt dem Finanzamt.”

5.2.4

In Bautragerfallen gehéren zu den beginstigten Aufwendungen auBerdem die sogenannten
Funktionstragergebihren, zum Beispiel Kosten eines Sanierungs- oder Entwicklungstragers oder
von Beauftragten im Sinne der §§ 157 und 167 BauGB, Baubetreuungskosten, vergleiche im Ein-
zelnen das Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 20. Oktober 2003 (BStBI. | S. 546), der
Gewinnaufschlag des Bautragers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsneben-
kosten. Sie sind in einer von der Antragstellerin oder dem Antragsteller vorzulegenden Aufstel-
lung, vergleiche Muster 1 - Anlage 1, Anlage zu Nummer 5, zu erfassen, die der Bescheinigung
beizuflgen ist. Die Entscheidung, ob diese Aufwendungen zum Beispiel den Herstellungs- oder
Anschaffungskosten oder den sofort abziehbaren Werbungskosten zuzurechnen sind, obliegt
dem Finanzamt.

5.2.5

Gemeinkosten, Funktionstragergebihren, Gewinnaufschlage des Bautragers, die Grunderwerb-
steuer oder weitere Nebenkosten sind dementsprechend nicht zu bescheinigen. Stattdessen ist
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der Bescheinigung die unter Nummer 5.2.4 genannte, von der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller vorzulegende Aufstellung dieser Kosten nachrichtlich beizufiigen. In die Bescheinigung ist
folgender Zusatz aufzunehmen:

LZusatzlich gehoren zu den begiinstigten Aufwendungen Gemeinkosten, Funktionstragergebiih-
ren, Gewinnaufschlage des Bautragers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Nebenkosten, ver-
gleiche die beigefligte Anlage ,Aufstellung der Gemeinkosten, Funktionstragergebihren, Ge-
winnaufschlage, Grunderwerbsteuer und weiterer Nebenkosten”. Davon ist jedoch nur der Anteil
geman §§ 7h, 10f, 11a EStG beglinstigt, der nach den Feststellungen des Finanzamts zu den An-
schaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG oder den Herstellungskosten gehort,
die auf die beginstigten BaumaBnahmen entfallen.”

5.3

Zur hieraus folgenden Prifverpflichtung des Finanzamts vergleiche Nummer 7.

6

Nachweis der Aufwendungen

6.1

Alle Rechnungsbetrage aus den detaillierten, nachvollziehbaren und priffahigen Originalrech-
nungen sind von der Antragstellerin oder dem Antragsteller vollstandig nach Gewerken geordnet
entsprechend dem Vordruck, Muster 1 - Anlage 1, Anlage zu Nummer 4, aufzulisten. Darin sind
auch Angaben zum Zahlbetrag und Zahlungsdatum der einzelnen Rechnungen sowie zum Zeit-
punkt der Ausfiihrung der BaumaBnahme zu tatigen. AuBerdem muss daraus hervorgehen, wel-
che der Rechnungen und in welcher Héhe Aufwendungen aus zusammengefassten Rechnungen
auf AuBenanlagen entfallen und welcher Art diese AuBenanlagen sind. Der Antragstellerin oder
dem Antragsteller nur elektronisch zugegangene Rechnungen kdénnen als Originalrechnungen
nur beriicksichtigt werden, wenn die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts
der Rechnungen durch die Vorlage weiterer Unterlagen, zum Beispiel Werkvertrag, Uberwei-
sungs- oder Zahlungsbeleg, nachgewiesen werden und die Lesbarkeit der Rechnungen und wei-
teren Unterlagen gewahrleistet ist.

6.2

Erforderlich ist die Vorlage der Schlussrechnungen. Abschlagsrechnungen und Kostenvoran-
schlage ersetzen keine Schlussrechnung. Kassenzettel missen Menge, Artikel und Preis eindeu-
tig erkennen lassen. Pauschalrechnungen von Handwerkern kdnnen nur bericksichtigt werden,
wenn das Original-Angebot, das dem Pauschalvertrag zugrunde liegt, beigefligt ist. Wenn es zur
Prifung der Einzelleistungen erforderlich ist, kann die Vorlage der Original-Kalkulation verlangt
werden.

6.3

Genehmigungs- und Prifungsgebiihren gehdren zu den Kosten der genehmigten oder gepriften
BaumaBnahme.

6.4

Bei Bauherrinnen oder Bauherren, beziehungsweise Erwerberinnen oder Erwerbern, die einen
Bautrager, Baubetreuer oder Generalunternehmer mit der Durchfiihrung der MaBnahmen beauf-
tragt haben, und in vergleichbaren Fallen ist die notwendige Priifung der Einzelleistungen nur
mdglich, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller die spezifizierten Originalrechnungen
der Handwerker, Subunternehmer und Lieferanten an den Bautrager oder Ahnliche sowie einen
detaillierten Einzelnachweis Uber die Vergltungen fiir dessen eigene Leistungen vorlegt. Wenn
es zur Prufung der Einzelleistungen erforderlich ist, kann die Vorlage der Original-Kalkulation
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verlangt werden.

6.5

Ist die Vorlage der Schlussrechnungen wegen der Insolvenz des Bautragers nicht moglich, kann
die Bescheinigung nur erteilt werden, wenn die beglinstigten Aufwendungen einzeln nach Ge-
werken durch ein von der Erwerberin oder vom Erwerber vorzulegendes Gutachten einer oder
eines Bausachverstandigen nachgewiesen werden und sie oder er die Insolvenz des Bautragers
glaubhaft macht. Der an den Bautrager gezahlte Kaufpreis bildet die Obergrenze der bescheini-
gungsfahigen Aufwendungen. Dies gilt analog, wenn eine Schlussrechnung fir ein einzelnes Ge-
werk wegen Insolvenz des beauftragten Unternehmens nicht vorgelegt werden kann.

7

Inhalt der Bescheinigung

7.1

Die Gemeindebehdérde hat zu bescheinigen, ob die dem Bescheinigungsantrag zugrunde liegen-
de MaBnahme durchgefiihrt wurde und die Kosten durch Vorlage der Originalrechnungen nach-
gewiesen wurden.

7.2

Die eingereichte Rechnungsaufstellung ist zugleich Bestandteil der Bescheinigung. Sie ist daher
der Bescheinigung immer beizufiigen. Die Gemeindebehdrde hat darauf die anerkannten Auf-
wendungen kenntlich zu machen.

7.3

Betreffen BaumaBnahmen mehrere Sanierungs- oder Entwicklungsobjekte, fur die jeweils selb-
standige Bescheinigungen auszustellen sind, zum Beispiel mehrere Eigentumswohnungen in ei-
nem Gesamtobjekt, vergleiche Nummer 1.1, oder fir die eine Gesamtbescheinigung ausgestellt
wird, ist die Zuordnung der Gesamtaufwendungen grundsatzlich nach den vorgelegten Auftei-
lungsschliisseln vorzunehmen, sofern diese nach rein wirtschaftlichen Kriterien erfolgten. An-
dernfalls sind die Gesamtaufwendungen nach den folgenden Grundsatzen auf die Einzelobjekte
aufzuteilen:

a) Die das Gesamtgebaude, also Gemeinschaftseigentum, zum Beispiel tragende Elemente, Fas-
sade, Dach, Treppenhaus, betreffenden Kosten sind den eigenstandigen Gebaudeteilen jeweils
anteilig nach dem Verhaltnis der Nutzflachen zuzuordnen.

b) Aufwendungen, die nicht das Gesamtgebaude betreffen, sind ebenfalls im Nutzflachenver-
haltnis aufzuteilen, soweit die Ausstattung der einzelnen Gebaudeteile identisch ist, zum Beispiel
vergleichbare Fliesen, Bodenbelage, Sanitarinstallationen. Weichen die Ausstattungsmerkmale,
zum Beispiel aufgrund von Sonderwiinschen der Eigentimerinnen oder Eigentiimer, voneinander
ab oder betreffen BaumaBnahmen nur eine Wohnung, zum Beispiel im Falle eines Dachge-
schossausbaus, ist eine direkte Zuordnung zum Einzelobjekt vorzunehmen.

7.4

In Fallen, in denen der Bautrager die einzelnen Eigentumseinheiten zu unterschiedlichen Qua-
dratmeterpreisen verauBert, kann eine abweichende Aufteilung in Betracht kommen.

7.5

Gesamtaufwendungen sind die dem Bautrager in Rechnung gestellten und an die Erwerberin
oder den Erwerber weitergegebenen Kosten fir BaumaBnahmen.

7.6

Bei mehrjahrigen BaumaBnahmen sind der Beginn und das Ende der BaumaBnahmen in die Be-
scheinigung aufzunehmen.
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7.7

Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat in der Rechnungsaufstellung, vergleiche Muster 1 -
Anlage 1, Anlage zu Nummer 4, kenntlich zu machen, in welcher Héhe Aufwendungen auf Au-
Benanlagen entfallen und welcher Art diese AuBenanlagen sind, vergleiche Nummer 6. Die Ge-
meindebehdrde hat in der Rechnungsaufstellung zu vermerken, ob und inwieweit Aufwendungen
far AuBenanlagen in der bescheinigten Summe enthalten sind. Die Gemeindebehdrde soll Auf-
wendungen fiir AuBenanlagen, die eindeutig nicht zu den Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten oder zum Erhaltungsaufwand des Gebaudes gehdren, von vornherein nicht bescheinigen.
Das Finanzamt pruft fur die bescheinigten Aufwendungen fir AuBenanlagen, ob diese zu den
Herstellungs- oder Anschaffungskosten oder zum Erhaltungsaufwand des Gebaudes gehoéren
und damit nach §§ 7h, 10f, 11a EStG beguinstigt sind. § 10g EStG bleibt unberihrt.

7.8

Zu den bescheinigungsfahigen Aufwendungen gehdrt auch die in den Rechnungen ausgewiese-
ne Umsatzsteuer. Schuldet der Bauherr die Umsatzsteuer aus den von ihm bezogenen Leistun-
gen nach § 13b des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar
2005 (BGBI. | S. 386), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBI. |
S. 2338) geandert worden ist , kann die von ihm an das Finanzamt abgefihrte Umsatzsteuer in
die Bescheinigung einbezogen werden. Voraussetzung ist, dass die Anmeldung und Zahlung der
nach § 13b Umsatzsteuergesetz geschuldeten Umsatzsteuer nachgewiesen ist.

7.9

Soweit die Umsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfahig ist, kann die Bescheinigung auf Begehren
der Antragstellerin oder des Antragstellers auf die Nettorechnungsbetrage beschrankt werden.

8

Zuschiisse aus offentlichen Mitteln

8.1

In die Bescheinigung sind die Zuschusse aufzunehmen, die aus Sanierungs- oder Entwicklungs-
forderungsmitteln — in der Regel Stadtebaufoérderung — bewilligt wurden. Sanierungs- oder Ent-
wicklungsforderungsmittel sind Mittel des Bundes, der Lander, der Gemeinden oder der Gemein-
deverbande, die zur Férderung der Entwicklung oder Sanierung bestimmt sind, vergleiche §§
164a und 164b BauGB. Etwaige Zuschisse aus anderen Férderprogrammen brauchen nicht be-
scheinigt zu werden.

8.2

Durch geeignete organisatorische MaBnahmen ist sicherzustellen, dass die Bescheinigung ent-
sprechend § 7h Absatz 2 Satz 2 EStG (eigenstandige Korrekturvorschrift) geandert werden kann,
wenn solche Zuschusse nach dem Ausstellen der Bescheinigung gewahrt werden, vergleiche §
4 MV. Die steuerliche Festsetzungsfrist ist insoweit unbeachtlich. Die Bescheinigungsbehoérde ist
gemaB § 4 MV verpflichtet, dem zustandigen Finanzamt die Anderung der Bescheinigung mitzu-
teilen

9

Priifungsrecht des Finanzamts

9.1

Die Bindungswirkung der ausgestellten Bescheinigung erstreckt sich nicht auf folgende Punkte,
die einer abschlieBenden Prifung durch das Finanzamt vorbehalten sind:

9.2
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Das Finanzamt hat zu prufen,

a) ob die vorgelegte Bescheinigung von der zustandigen Gemeindebehorde ausgestellt worden
ist,

b) ob die bescheinigten Aufwendungen steuerrechtlich dem Gebaude zuzuordnen sind,

c) ob die bescheinigten Aufwendungen zu den Herstellungskosten an einem bereits bestehen-
den Gebdude oder den nach § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG beglinstigten Anschaffungskosten, zu
den sofort abziehbaren Betriebsausgaben oder Werbungskosten, insbesondere zum Erhaltungs-
aufwand oder zu den nicht abziehbaren Ausgaben gehdren,

d) ob weitere Zuschusse fur die bescheinigten Aufwendungen gewahrt werden oder worden
sind,

e) ob die Aufwendungen bei einer Einkunftsart oder bei einem zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzten Gebaude wie Sonderausgaben berlicksichtigt werden kdnnen,

f) in welchem Veranlagungszeitraum die erhéhten Absetzungen, die Verteilung von Erhaltungs-
aufwand oder der Abzug wie Sonderausgaben erstmals in Anspruch genommen werden kénnen
und

g) in welcher Héhe Gemeinkosten, Funktionstragergebihren, Gewinnaufschlage, Grunderwerb-
steuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten angefallen sind, vergleiche hierzu Nummer 5,
und in welcher Hohe diese auf die beglinstigten MaBnahmen entfallen.

9.3

In die Bescheinigung ist daher folgender Hinweis aufzunehmen:

.Diese Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung fir die Inanspruchnahme der Steuerver-
guinstigung. Das Finanzamt priift weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere die
Abziehbarkeit der Aufwendungen als Betriebsausgaben, als Werbungskosten oder wie Sonder-
ausgaben und die Zugehdrigkeit der Aufwendungen zu den Anschaffungskosten im Sinne des §
7h Absatz 1 Satz 3 EStG oder zu den Herstellungskosten, zu den Werbungskosten, insbesondere
zum Erhaltungsaufwand, oder zu den nicht abziehbaren Kosten.”

9.4

Der Bescheinigung ist gemaB § 37 Absatz 6 VwVfG NRW eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufi-
gen.

10

Schlussbestimmungen

10.1

Die in diesen Richtlinien angegebenen und erlduterten Beispiele sind Regelbeispiele, die Inhalt,
Ziel und Zweck der Richtlinien erlautern sollen. Eine im Einzelfall abweichende Sachbehandlung
durch die zustandige Behorde im Rahmen der §§ 7h, 10f, 1a EStG kann durch besondere Um-
stande des Einzelfalls gerechtfertigt sein. Ein Remonstrationsrecht steht dem Finanzamt in die-
sen Fallen nur zu, wenn solche besonderen Umstande im Einzelfall nicht vorliegen.

10.2

Ausnahmen von diesen Richtlinien bedtrfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die
zustandige Aufsichtsbehorde.

n
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten
1.1
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Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Verdffentlichung im Ministerialblatt fur das Land Nord-
rhein-Westfalen in Kraft. Der gemeinsame Runderlass des Ministeriums fiir Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr und des Finanzministeriums vom 27. Juni 2016 (MBI. NRW. 2016
S. 644) tritt gleichzeitig auBer Kraft.

1.2

Dieser Runderlass tritt am 31. Dezember 2024 auBer Kraft.

- MBI. NRW. 2019 S. 474

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 13/14


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2016-s644
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2019-s474

Anlagen

Anlage 1 (Anlage 1)
URL zur Anlage [Anlage 1]

Anlage 2 (Anlage 2)
URL zur Anlage [Anlage 2]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 14/14


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/17998-31627-mbl19-6anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/17998-31628-mbl19-6anlage2.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung der §§ 7h, 10f und § 11a des Einkommensteuergesetzes Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung und des Ministeriums der Finanzen 

	Anlagen

